
  

Amtlicher Teil 
 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich hoffe, Sie konnten die Feiertage im Kreise der 
Familie genießen, das vergangene Jahr gut abschlie-
ßen und gut erholt ins neue Jahr 2025 starten. 
 
Unsere Steuerabteilung war auch zwischen den Jah-
ren beschäftigt, um die Zusatzarbeiten durch die 
Grundsteuerreform zu erledigen, denn über 1000 
neue Grundsteuerbescheide mussten erstellt und 
verschickt werden. Auch unser Winterdienst hatte 
einiges zu tun, mit den wechselnden Temperaturen 
um die Null Grad und teils Schneefall. Herzlichen 
Dank an alle Mitarbeiter und Bürger, die auch in 
dieser Zeit arbeiten und unsere Sicherheit und Ver-
sorgung sicherstellen!  
 
Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und Zuver-
sicht im neuen Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
 
Michèle Forstmaier 
Erste Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 

Sprechstunden der Bürgermeisterin 
Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter  
Tel. 08083 / 5320-0. 
 
 
 
 
 
 
 

Grund- und Gewerbesteuer 1. Quartal 
2025 
 
Die Gemeinde Lengdorf informiert darüber, dass am 
15.02.2025 die vierteljährliche Zahlung der Grund-
steuer und Gewerbesteuer fällig wird. 
 
Bezüglich der Grundsteuer möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass aufgrund der Änderung des Grund-
steuerrechts, siehe dazu den Hinweis im letzten Mit-
teilungsblatt, ab dem Jahr 2025 neue Beträge für die 
Grundsteuer festgesetzt werden. 
 
Die dafür erforderliche Satzung über die Höhe der 
Grundsteuerhebesätze der Gemeinde Lengdorf (He-
besatzsatzung) ist zur Einsichtnahme im Rathaus in 
Lengdorf, Zimmer Nr. 2 OG, niedergelegt.  
 
Die Gemeinde Lengdorf hat mit dem Versand der 
Grundsteuerbescheide ab 08. Januar 2025 begonnen. 
Wir bitten um Ihre Geduld und Ihr Verständnis, falls 
Sie Ihren neuen Grundsteuerbescheid noch nicht in 
der 2. Kalenderwoche erhalten. Dann liegt uns ent-
weder noch kein neuer Messbescheid vom Finanz-
amt vor, oder der vorliegende Bescheid erfordert 
noch eine Überprüfung von unserer Seite. 
 
Bei Fragen zum Bescheid über den Grundsteuer-
messbetrag wenden Sie sich bitte an das Finanzamt 
Erding. 
 
Bei Fragen zum Grundsteuerbescheid wenden Sie 
sich bitte an die Gemeinde Lengdorf. 
 
Bei den Steuerpflichtigen, die am Bankabbuchungs-
verfahren teilnehmen, werden die Beträge abge-
bucht.  
 
Barzahler werden gebeten, die Beträge rechtzeitig 
auf eines der Bankkonten der Gemeinde Lengdorf 
zu überweisen. 
 
 
 

 
 

 Nr. 01/2025                                                                       17. Januar.2025 
 



Bäume und Sträucher schneiden 
 
Die Anlieger an öffentlichen Straßen und Wegen 
(dazu zählen auch Feldwege und Gehsteige) werden 
gebeten, Bäume und Sträucher, die verkehrsbehin-
dernd in den öffentlichen Verkehrsraum hineinra-
gen, jetzt so zurückzuschneiden, dass die Verkehrs-
teilnehmer nicht beeinträchtigt werden. Oft hängen 
die Äste so weit in den Verkehrsraum, dass insbe-
sondere Müllfahrzeuge und Winterdienstfahrzeuge 
nicht mehr ungehindert durchfahren können. 
 
Das betrifft auch Straßen und Wege im Außenbe-
reich und durch Waldgrundstücke, insbesondere 
die folgenden Strecken: 
 

- Gemeindeverbindungsstraße von Nieder-
geislbach nach Kling/Holz bis zur Gemein-
degrenze, 

- Gemeindeverbindungsstraße von Schaftlding 
nach Nodering, 

- Straße von Biberg bis zur Gemeindegrenze 
Richtung Bockhorn, 

- Gemeindeverbindungsstraße von Thann nach 
Hauzenöd im Bereich des Thanner Holzes, 

- Gemeindeverbindungsstraße von Badberg 
nach Sollach. 

 
Sie können durch rechtzeitiges Zurückschneiden der 
Bäume, Sträucher und Hecken mithelfen, Unfälle zu 
vermeiden und die Verkehrssicherheit zu gewähr-
leisten.  
 
Für alle, die sich der Problematik bisher nicht be-
wusst waren, hier einige Hinweise: 
• Der Rückschnitt ist regelmäßig bis auf die Grund-
stücksgrenze oder am besten darüber hinaus vorzu-
nehmen, denn Äste wachsen teilweise sehr schnell 
nach.  
Achtung: Viele Singvögel brüten in Hecken – des-
wegen darf man vom 01. März bis 30. September 
keinen radikalen Rückschnitt oder ein Entfernen der 
Hecke vornehmen. Ein „schonender Form- und 
Pflegeschnitt“ dagegen ist ganzjährig zugelassen.  
Zur Gewährung der Verkehrssicherheit darf nach § 
39 Abs. 5 Nr. 2c Bundesnaturschutzgesetz ein Rück-
schnitt auf das Lichtraumprofil auch während des 
Jahres erfolgen.  
 
• Bei Geh- und Radwegen dürfen bis in eine Höhe 
von 2,50 m und bei Straßen bis in eine Höhe von 
4,50 m (Lichtraumprofil) keine Äste von Bäumen 
und Sträuchern über die Grundstücksgrenze heraus-
ragen. 

 

 
 

 
 
Hochwasserschutz – Bäume und Büsche 
am Wasser jetzt zuschneiden 
 
Bäche und Flüsse sind die Lebensadern in unserer 
Landschaft. Zum Erhalt der Natur und zum Hoch-
wasserschutz wird unser aller Umgang mit den Ge-
wässern immer wichtiger. Daher wollen wir allen 
Gemeindebürgern - und insbesondere den Anliegern 
der Isen - folgende Informationen an die Hand ge-
ben, worauf zu achten ist, um Abflüsse freizuhalten 
und Einschwemmungen zu vermeiden: 
 
 Richten Sie keine Komposthaufen oder Holz-

stapel zu nah am Gewässer auf. Sorgen Sie für 
ausreichend Abstand (mindestens fünf Meter). 

 Lagern Sie auch keine Abfälle, Bauschutt, 
Baumaterialien oder Aushub im Ufer- und 
Schwemmbereich. 

 Bäume, Büsche und Äste, die ins Wasser rei-
chen und Schwemmgut ansammeln, müssen be-
schnitten werden. Totholz und gefährdete 
Uferbäume müssen entfernt werden, wenn sie 
den Abfluss gefährden. 

 Die Gehölzpflege muss von Oktober bis Febru-
ar durchgeführt werden. Schnittgut darf nicht ins 
Gewässer gelangen. 

 Entsorgen Sie keinen Abfall im oder am Gewäs-
ser, auch keine Grünabfälle. 

 Bauliche Anlagen an Gewässern und Über-
schwemmungsbereichen wie Hütten, Zäune und 
Mauern stellen bei Hochwasser oft ein Ab-
flusshindernis dar und sind fast immer genehmi-
gungspflichtig. 

 
Unterhaltungsmaßnahmen durch das Wasserwirt-
schaftsamt, die Gemeinde und Anlagenbetreiber 



müssen von Gewässeranliegern und -eigentümern 
geduldet werden. 
 
Weitere Infos finden Sie auf der Webseite des Baye-
rischen Landesamts für Umwelt unter 
www.lfu.bayern.de oder bei den Gewässer-
Nachbarschaften Bayern (www.gn-bayern.de). 
 
Informationen zum Schwemmbereich HQ100 finden 
Sie im BayernAtlas: www.geoportal.bayern.de/ 
bayernatlas (nach Karte „HQ100“ suchen) 
 
Tipp: Mit der kostenlosen App „Meine Pegel“ kön-
nen Sie sich über den aktuellen Wasserstand z.B. an 
der Messstelle Weg/Isen informieren und automati-
sierte Warnhinweise schicken lassen. 
 

 
Hinweis des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung Erding-Ost 
 

Die Verbandsversammlung zur Wasserversorgung 
Erding-Ost hat in der öffentlichen Sitzung vom 
01.10.2024 unter Tagesordnungspunkt 3 die Was-
serabgabesatzung (WAS) vom 22.10.2024 beschlos-
sen. 
 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 

Die Satzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung Erding-Ost wird/wurde durch Abdruck im 
Amtsblatt des Landratsamtes Erding Nr. 44/2024 
(Seite 240-250) am 23.10.2024 amtlich bekanntge-
geben. 
 

Die Satzung liegt ganzjährig in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Erding-
Ost in 85461 Bockhorn, Gewerbestraße 2/Mauggen, 
auf und kann hier zu den üblichen Geschäftszeiten 
eingesehen werden 
 

Bockhorn, 24.10.2024 
 

Lorenz Angermaier 
Verbandsvorsitzender  

 
 

Hinweis des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung Erding-Ost 
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung Erding-Ost hat in der öffentli-
chen Sitzung vom 01.10.2024 unter Tagesordnungs-
punkt 3 die Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Wasserabgabesatzung (BGS/WAS) vom 22.10.2024 
beschlossen. 
 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 
 

Die Satzung des Zweckverbandes zur Wasserver-
sorgung Erding-Ost wird/wurde durch Abdruck im 
Amtsblatt des Landratsamtes Erding Nr. 44/2024 
(Seite 251-256) am 23.10.2024 amtlich bekanntge-
geben. 
 

Die Satzung liegt ganzjährig in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Erding-
Ost in 85461 Bockhorn, Gewerbestraße 2/Mauggen, 
auf und kann hier zu den üblichen Geschäftszeiten 
eingesehen werden. 
 

Bockhorn, 24.10.2024 
 

Lorenz Angermaier 
Verbandsvorsitzender  

 
 

Winterdienst in der Gemeinde Lengdorf 
 
Die kalte Jahreszeit ist angebrochen und die Witte-
rung wird sicherlich weiter zu Verkehrsbehinderun-
gen führen. Unser Bauhof ist bemüht, die Gemein-
destraßen so gut wie möglich für den Verkehr frei-
zuhalten, damit möglichst wenige Behinderungen 
auftreten und Unfälle vermieden werden. 
 
Hierbei sind wir allerdings auch auf Ihre Mithilfe 
angewiesen. Wir bitten Sie, bei drohendem Schnee-
fall oder aufziehender Glätte Ihre Fahrzeuge so zu 
parken, dass der Winterdienst nicht behindert wird. 
Sie helfen uns damit, in Ihrem eigenen Interesse, 
unser Straßennetz für den Verkehr freizuhalten. 
 
Wir dürfen darauf hinweisen, dass eine Räum- und 
Streupflicht für die Gemeinde nur an verkehrsrei-
chen und zusätzlich gefährlichen Straßenabschnitten  
besteht. Die Gemeinde ist weiterhin bemüht, auch 
Nebenstraßen für den Verkehr freizuhalten. Neben-
straßen, deren Befahrung durch parkende Autos be-
hindert werden, können aber – um Schäden an Gerät 
bzw. parkenden Autos zu vermeiden – nicht ange-
fahren werden.  
 
Bitte haben Sie auch Verständnis, dass bei anhalten-
dem Schneefall nicht immer alle Straßen zeitgleich 
geräumt werden können. Vorrangig ist, den Verkehr 
auf den Hauptverkehrs- und Durchgangsstraßen auf-
recht zu erhalten.  
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mit-
hilfe. 
 
 



Personenstandsnachrichten 
 

       Geburten 
 
● Emilia Ostermeier, Lengdorf 
 

     Gratulationen 
 

Die Bürgermeisterin gratulierte 
 

zum 85. Geburtstag 
 

● Frau Theresia Waxenberger, Niedergeislbach 
 
zum 95. Geburtstag 
 

● Frau Marianne Eixenberger, Lengdorf 
 

* * * 
 
 
 
 

Abfallwirtschaft 
 
Öffnungszeiten Recyclinghof 
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr 
Samstag   09.00 – 12.00 Uhr 
 

Die nächsten Abholtermine für Gelben Sack  
Donnerstag, 23. Januar 2025 
Donnerstag, 06. Februar 2025  
 

Die nächsten Abholtermine für Restmüll 
Dienstag, 28. Januar 2025 
Dienstag, 11. Februar 2025 
 

Die nächsten Abholtermine für Biotonne 
Dienstag, 21. Januar 2025 
Dienstag, 04. Februar 2025 
 

Die nächsten Abholtermine für Papiertonne 
Montag, 27. Januar 2025 (Tour A) 
Montag, 28.Januar 2025 (Tour B) 
 

Problemmüll/Giftmobil im Recyclinghof 
Montag, 27. Januar 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelles aus der Gemeindebücherei 
St. Peter Lengdorf 

Öffnungszeiten 

Dienstag: 16:00 -18:30 Uhr 
Donnerstag: 9:00 - 11:00 Uhr und 16:00 - 18:30 Uhr 
 
 
Das Bücherei-Team freut sich auf Ihren Besuch.  
 
 
 

Aus dem Gemeindeleben 
 
Theaterverein Lengdorf 
e.V.   
 
Voranzeige:  
 
Der Theaterverein Lengdorf e. V. freut sich, wieder 
einen Kinderfasching im Saal des Gasthofs Menzin-
ger anbieten zu können. Am Sonntag, 23.02.2025 
ab 14:00 Uhr sind alle kleinen und großen Gäste 
herzlich willkommen, die närrische Jahreszeit aus-
giebig zu feiern. Während sich die Kids in der Kin-
der-Disco austoben oder bei verschiedenen Spielen 
mitmachen können, wartet ein reichhaltiges Kuchen-
Buffet auf viele kleine und große Schleckermäul-
chen. Auch der beliebte Luftballon-Künstler hat 
wieder sein Kommen zugesagt. 

Andrea Taggruber 
 
 
 
 

Landfrauen Lengdorf 
 
Herzliche Einladung zur Landfrauenversammlung 
am Freitag, den 7.2.2025 um 13:30 Uhr ins 
Gasthaus Menzinger. Gabi Schimmel hält einen 
Vortrag zum Thema:  
„Ned gschimpft is scho globt gnua.“ Auf zahlreiche 
Teilnehmer freuen sich die Lengdorfer 
Ortsbäuerinnen. 

Ortsbäuerin Helga Hartl 
 
 
 

 



 
Einladung derJagdgenossenschaft 
Matzbach 
 
Die Jagdgenossenschaft Matzbach lädt ein zur 
Jagdgenossenschaftsversammlung am Montag, den 
10.02.2025 um 19:30 Uhr in das Gasthaus Scharl in 
Thann 
 
Tagesordnung 
 
1. Eröffnung, Begrüßung und Bericht des Jagdvor-

stehers 
 

2. Bericht des Schriftführers und Genehmigung der 
Niederschrift über die Jagdversammlung                                                         
vom 19.03.24 

 

3. Kassenbericht und Bericht der Rechnungsprüfer 
 

4. Entlastung des Jagdvorstandes und Kassenführers 
 

5. Beschlussfassung über die Verwendung des Rein-
ertrages der Jagdnutzung des Geschäftsjahres 
01.04.2024 bis 31.03.2025  

 

6. Beschlussfassung über die Neuverpachtung der 
beiden Jagdbögen Matzbach I und                       
Matzbach II 

 

7. Wünsche und Anträge 
 

Alle Grundstückseigentümer oder die 
bevollmächtigten Vertreter, die in der 
Jagdgenossenschaft Matzbach jagdbare Grundstücke 
haben, werden hiermit eingeladen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Martin Simon 
Jagdvorsteher 

 
Jagdgenossenschaft Eschlbach 
Einladung 
 
zur Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Eschlbach mit Jagdessen am 
 
Mittwoch, 12. Februar 2025 um 19:30 Uhr 
 
im Gasthaus Obermaier, Hörgersberg. 
 
Zu dieser Versammlung sind alle Jagdgenossen mit 
den Frauen recht herzlich eingeladen. 
 
 

Tagesordnung: 
 
1. Bericht des Jagdvorstehers 
2. Kassenbericht 
3. Entlastung der Vorstandschaft 
4. Bericht der Jagdpächter 
5. Wünsche und Anträge 
 
Alle beteiligten Grundbesitzer bzw. 
bevollmächtigten Vertreter, welche bejagbare 
Grundstücke im Bereich der Jagdgenossenschaft 
Eschlbach besitzen, werden hiermit von der 
Vorstandschaft recht herzlich eingeladen. 
 
Jagdgenossenschaft Eschlbach 
 
Johannes Stein 
Jagdvorstand 
 

 
Verein Kinder und Jugend 
Lengdorf e. V. 
 

 

Sonstiges 
 
 

Standort Defibrillator  
VR-Bank Erding eG 
SB-Standort Lengdorf 
Bischof-Arn-Platz 2 
84435 Lengdorf 
Ort: Schalterhalle 
Erreichbar: Rund um die Uhr 



Sporttermine FC Lengdorf 
 

         Unser Programm in der Turnhalle für alle,  
die fit sind, es bleiben oder werden wollen: 

 

montags von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr   
Eltern-Kind-Turnen von 1-3 Jahre (wöchentlich) mit 
Anna Heilmeier Tel: 0172/6002081 auch für Krab-
belkinder geeignet 
 
montags von 20.00 Uhr bis 21.15 Uhr  
Skigymnastik Crossfit 
 
dienstags von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
im 14-tägigen Wechsel 
Eltern-Kind-Turnen ab 3-6 Jahre mit Bianca Grei-
mel 
Eltern-Kind-Turnen ab 6-8 Jahre Infos bei Sandra 
Lutz  0176/ 55408695 
 
mittwochs von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr  
Rope Skipping „Training für Einsteiger“,  
(Kinder 6-9 J.) Infos bei Antonia Stangl unter crazy-
skippies@fc-lengdorf.de 
 
mittwochs von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr  
Damengymnastik Best Ager 50 + 
Wirbelsäulengerechtes Muskel- u. Ausdauertraining 
mittwochs von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Damengymnastik Fit-Mix – wir probieren alles aus: 
Step-Aerobic, Bodystyling, Work Out mit Hanteln, 
Therabändern, Flexistäben, Gymnastikbällen, etc.  
Für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet,  
Kurseinstieg jederzeit möglich. Infos unter: 
gymnastik@fc-lengdorf.de  
 
donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Dance Workout, derzeit kein Kurs  
Kursleitung gesucht ! 
 
freitags um 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
FrauenAktivGruppe Lengdorf 
freitags von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
Wirbelsäulengymnastik für jeden mit Sportlehrer-
Herbert Peter 
freitags von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr 
Cuong Nhu Karate mit Manfred Meir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminkalender 
 

18.01.2025 FC Lengdorf, Abt. Ski: Zwergerlkurs 
Tag 3+4 

19.01.2025 Kinderkino: Lotta aus der Krachma-
cherstraße um 14.30 Uhr im Feuer-
wehrsaal 

25.01.2025 FC Lengdorf, Abt. Ski: Nachtski-
fahrt, Rodeln und Apres-Ski-Ausflug 

05.02.2025 Seniorenkaffee- Nachmittag der 
Nachbarschaftshilfe, Gasthof 
Menzinger 14.00 Uhr 

07.02.2025 Stopselclub Thann: Stopselabend-
Gasthaus Scharl in Thann 

07.02.2025 Landfrauenversammlung mit Vor-
trag zum Thema „Ned gschimpft is 
scho globt gnua“, Gasthof Menzin-
ger um 13.30 Uhr 

10.02.2025 Jagdgenossenschaftsversammlung 
der Jagdgenossenschaft Matzbach, 
Gasthaus Scharl in Thann um  
19.30 Uhr 

12.02.2025 Jagdgenossenschaft Eschlbach: Ver-
sammlung um 19.30 Uhr im Gast-
haus Obermaier Hörgersberg 

13.02.2025 Gemeinderatssitzung um 19.30 Uhr 
im Rathaus  

16.02.2025 Kinderkino: „Sammys Abenteuer“ 
im Feuerwehrsaal Lengdorf um 
14.30 Uhr 

 
 
 
 
 
 

Das nächste Mitteilungsblatt erscheint am 
Freitag, 14.02.2025* 

Annahmeschluss: 
Donnerstag, 05.02.2025, bitte alle Beiträge bis da-

hin an info@lengdorf.de 
*Die Zustellung durch die Deutsche Post erfolgt innerhalb von 
4 Werktagen nach dem Erscheinungstermin. 


